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SUP-RL Strategische Umweltprüfung Richtlinie

T. Teil

TAC Total Allowable Catch

TA-Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft

TEHG Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz

ThürVBl Thüringer Verwaltungsblätter

TierSchG Tierschutzgesetz

u. a. und andere bzw. unter anderem

UAbs. Unterabsatz

UBA Umweltbundesamt

übers. übersetzt
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ZfBR Zeitschrift für Baurecht
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vergleichung
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ZG Zeitschrift für Gesetzgebung
Ziff. Ziffer
zit. zitiert
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik
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II. Abkürzungen von grundlegenden griechischen Termini

�����. �������	
�	� Armenopoulos
 ��� Gerichtsprozess
��� (gr. Zeitschr.) ��������� ��� Verwaltungsgerichtsprozess
�� ��������� �	
 ������	
 Zeitschrift für Menschen-

rechte
������ �����	�� �����	���� ��� Aussetzungsausschuss des

Staatsrates
EEN (gr. Zeitschr.) �������� ������� �	����� Zeitschrift der griechischen

Juristen
� (gr. Zeitschr.) �����	� � ��	��	
 ����	
 Zeitschrift für die Anwen-

dung des öffentlichen Rechts
� (gr. Zeitschr.) ���������� ��	��	
 ��� Rundschau des öffentlichen

�	������	! ����	
 und Verwaltungsrechts
�"� ���������� ����	
 Rundschau des Sozialver-

"	�������� ���������� sicherungsrechts
����� (gr. Zeitschr.) �������� ����	�!�� Hellenische Justiz
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�#$ �������	� #��������� Hellenische Tourismus-
$	
����	! organisation

���� (gr. Zeitschr.) �������%� �	������	! Zeitschrift für Verwaltungs-
����	
 recht

"�&��� "	��� &�	
����� ������� Gemeinsame Ministerialent-
scheidung

��%� (zit. PVO) ��	�%���� %�'����� Präsidialverordnung
��( (gr. Zeitschr.)1 ���	� ��� (!�� Gesetz und Natur
��%� (zit. GVO) �	�	������ %�'����� Gesetzesverordnung
�	) (gr. Zeitschr.) �	���� )��� Juristisches Tribunal
*���� (gr. Zeitschr.) *���+'��	� ��� ����	 Umwelt und Recht
��� �
�+	!��	 ��� ����������� griechischer Staatsrat
$�,*� $����	 �-�	�	����� ,%������� Kasse für die Verwertung

*���	
���� �	
 ��	��	
 des privatrechtlichen Ver-
mögens des öffentlichen
Staates

$	� (gr. Zeitschr.) $	 �!������ Die Verfassung
(�" (!��	 �������%�� ��� Griechisches Amtsblatt

"
+��������

1 Seit April 1994 als elektronische Zeitschrift zugänglich unter: http:/ /www.nomos
physis.org.gr.
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Vorbemerkung

I. Umriss und Bedeutung der Thematik

Dieses Werk befasst sich überwiegend mit der Problematik des überindividuel-
len Umweltrechtsschutzes in der deutschen, griechischen und europäischen öffent-
lichen Rechtsordnung am Beispiel der altruistischen Verbandsklage. Es besteht
aus vier Teilen. In den ersten drei Teilen wird die Problematik des überindivi-
duellen Umweltrechtsschutzes in den einzelnen Rechtsordnungen des deutschen
(Teil 1), griechischen (Teil 2) und europäischen Rechts (Teil 3) analysiert. Jeder
von diesen Teilen beinhaltet eine eigene Einleitung hinsichtlich des Untersu-
chungsgegenstands und des Stands der Diskussion.1 An dieser Stelle dagegen
folgen allgemeine Vorbemerkungen hinsichtlich des Umrisses des in der vorlie-
genden Arbeit behandelten Themas sowie ihrer Methodik und Ziele. Der letzte
Teil (Teil 4) enthält einen zusammenfassenden Rückblick auf die abgehandelte
Thematik sowie einen Ausblick auf mögliche Entwicklungen in der Zukunft.
Aufgrund des Umfangs dieser Arbeit ist sie in zwei Bände aufgeteilt. Band I be-
fasst sich mit dem oben genannten Teil 1, während Band II die oben genannten
Teile 2, 3 und 4 umfasst. Am Ende des Bandes II befindet sich das Literaturver-
zeichnis für die gesamte Arbeit.

Unter dem Begriff „überindividueller Umweltrechtsschutz“ wird im Rahmen
des hier zu untersuchenden Themas der gerichtliche Schutz umweltbezogener
öffentlicher Interessen verstanden.2 Diese sind die öffentlichen Interessen, die die
umweltbezogenen Belange der Allgemeinheit (etwa den Schutz der Umweltme-
dien wie Boden, Luft, Wasser, klimatische Bedingungen, Biosphäre)3 betreffen.
Der Begriff „überindividueller Rechtsschutz“ betrifft die Interessen, die nicht auf
ein Individuum beschränkt sind.4 Dieser Begriff dient somit der Abgrenzung zum
„individuellen Rechtsschutz“, der den Rechtsschutz von rein subjektiven Interes-
sen, also Interessen, die sich ausschließlich auf ein Individuum beschränken, um-
fasst (sog. Individualinteressen).

1 s.u. 1. Teil, Einleitung; 2. Teil, Einleitung; 3. Teil, Einleitung.
2 Vor allem im zeitgenössischen pluralistischen Staatswesen ist allerdings immer

wieder fraglich, was zu den öffentlichen Interessen gehört. Denn sie liegen nicht ein für
allemal fest, sondern sie sind eher dem Wandel der Zeit unterworfen. Vgl. H. Maurer,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 2011, § 1, Rn. 10; P. Häberle, Öffentliches Interesse als
juristisches Problem, 2006, S. 32 ff., m.w.N.

3 Mehr zum Umweltbegriff s. u. 1. Teil, 1. Kap., D., II.
4 S. Schlacke, Überindividueller Rechtsschutz, 2008, S. 10, m.w. N.



Je nach Fall können sich die öffentlichen Interessen mit Individualinteressen
ganz oder teilweise decken, sie können aber auch den Individualinteressen ent-
gegenstehen. Dies geschieht häufig im Rechtsgebiet des Umweltrechts, wobei
regelmäßig der Schutz von umweltbezogenen öffentlichen Interessen (etwa der
Schutz der Flora und Fauna) mit der Durchsetzung von Wirtschaftsinteressen
konkurriert. Demzufolge ist eine absolute Differenzierung zwischen privaten und
öffentlichen Interessen abzulehnen. Überindividueller Rechtsschutz ist somit eher
ein Komplementärmodell zum subjektiven Rechtsschutz, der durch überindivi-
duelle Rechtsbehelfe auf die Beseitigung rechtlich oder faktisch bedingter Durch-
setzungsschwächen nicht rein subjektiver Interessen abzielt.5

Im Vordergrund des Begriffs des „überindividuellen Umweltrechtsschutzes“
stehen also beeinträchtigte umweltrechtliche öffentliche Interessen, die der All-
gemeinheit dienen und regelmäßig dem objektiven Recht zuzuordnen sind.6 Es
muss beachtet werden, dass dieser Begriff Verfahrensgestaltungen nicht aus-
schließt, die für den Zugang zu Gerichten eine subjektive Rechtsverletzung vor-
aussetzen, gleichwohl aber schwerpunktmäßig eine objektive und damit eine
überindividuelle Rechtskontrolle bezwecken.7 Dazu gehören insbesondere Fall-
konstellationen, bei denen der Kläger drittbetroffen ist, d.h., dass er von einem
belastenden Verwaltungsakt, der Umweltgüter beeinträchtigt, faktisch betroffen
ist, ohne aber Adressat dieses Verwaltungsaktes zu sein.8 Die Analyse des über-
individuellen Umweltrechtsschutzes im deutschen Recht wird prinzipiell auf
verwaltungsgerichtliche Klagemöglichkeiten (vor allem Anfechtungsklagen) von
Drittklägern in Umweltangelegenheiten begrenzt. Andererseits beschränkt sich
die Analyse der gleichen Thematik im griechischen Recht auf verwaltungsge-
richtliche Klagemöglichkeiten (vor allem Aufhebungsklagen) von Dritten. Wei-
tere Rechtsmittel wie Normenkontrolle oder Anordnung des sofortigen Vollzugs
werden berücksichtigt, soweit sich für sie gesonderte Konsequenzen ergeben.

Es muss unterstrichen werden, dass dem Referenzgebiet des nationalen und
europäischen Umweltrechts gerade für die Entwicklung überindividueller Klage-
befugnisse eine herausragende Bedeutung zukommt. Angesichts der Tatsache,
dass das Umweltrecht grundsätzlich durch Rechtsnormen objektiven Charakters
geprägt ist, gilt es als Prototyp eines Rechtsgebiets überindividueller Interessen
und Rechte, zumal es für deren gerichtliche Durchsetzung prädestiniert ist. Dabei
wirken im Sachgebiet Umweltrecht häufig voneinander unabhängige völkerrecht-

Vorbemerkung2

5 S. Schlacke, § 42 VwGO, in: K.-F. Gärditz (Hrsg.), VwGO-Komm., 2013,
S. 247 ff., Rn. 1 ff., m.w.N. zu M. Capelletti, General Report, in: J. A. Jolowicz (Hrsg.),
Public Interest Parties and the Active Role of the Judge in Civil Litigation, 1975,
S. 22 ff.

6 W. Skouris, Verletztenklagen und Interessentenklagen im Verwaltungsprozess,
1979, S. 219.

7 S. Schlacke, Überindividueller Rechtsschutz, 2008, S. 10.
8 K.-F. Gärditz, § 42 VwGO, in: ders. (Hrsg,), VwGO-Komm., 2013, Rn. 74.



liche, unionsrechtliche und nationale Rechtsentwicklungen zusammen, die insge-
samt auf die Einführung überindividueller Klagebefugnisse abzielen.9 Denn für
einen effektiven überindividuellen Umweltrechtsschutz sind vor allem die um-
weltrechtlichen überindividuellen Klagebefugnisse bzw. Rechtsbehelfe maßgeb-
lich.10

Da das Rechtsgebiet des Umweltrechts die längste öffentlich-rechtliche Tradi-
tion überindividueller Klagebefugnisse aufweist, auf dem spezielle Rechtsschutz-
formen und Rechtsschutzinstrumente (wie die hier zu untersuchende altruistische
Verbandsklage) erkennbar werden, ähnelt es einem Laboratorium, in welchem die
Grenzen des Umfangs des überindividuellen Rechtsschutzes ständig geprüft und
verarbeitet werden.11 Denn die Rechtspraxis zeigt bisher, dass die Reichweite des
überindividuellen Umweltrechtsschutzes nicht immer eindeutig festgelegt ist.
Vielmehr hängt sie von der sich wandelnden Entwicklung des Rechts ab, die
wesentlich von der Entwicklung der Technik und der Technologie beeinflusst und
geprägt ist.12 Infolgedessen erweist sich die Bestimmung und Abgrenzung des
überindividuellen Umweltrechtsschutzes im nationalen, unionalen und völker-
rechtlichen Recht als besonders problematisch.

Insbesondere in Rechtsordnungen, die sich für ein Individualrechtsschutzsys-
tem entschieden haben (z. B. die hier zu untersuchende deutsche öffentliche
Rechtsordnung), bleiben objektive umweltrelevante Rechte und Interessen, so-
weit deren Beeinträchtigung nicht auch subjektive Rechte und Interessen verletzt,
weitgehend ohne gerichtlichen Schutz (Verletztenklagemodell). Denn die Kon-
trolle der Einhaltung objektiver Rechtsnormen obliegt in diesen Fällen der Exe-
kutive und nicht der Judikative.13 Offensichtlich weisen die Umweltmedien unter
dem bisher geltenden anthropozentrischen Verständnis des Rechts keine recht-
liche Persönlichkeit auf. Sie können daher nicht klagebefugt sein.14

Aber auch in Rechtsordnungen (etwa der hier zu untersuchenden griechischen
Rechtsordnung15), die dem Rechtsschutzmodell der objektiven Rechtskontrolle
(Interessentenklagemodell) folgen, oder in Rechtsordnungen, die einem Mittel-
weg zwischen dem Modell des Individualrechtsschutzes und der objektiven
Rechtkontrolle folgen (etwa die ebenfalls hier zu untersuchende unionale Rechts-
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9 S. Schlacke, Überindividueller Rechtsschutz, 2008, S. 10.
10 Ebd., S. 11.
11 Ebd., S. 20.
12 Vgl. u. a. D. Murswiek, Die staatliche Verantwortung für die Risiken der Technik,

1985, S. 71 ff.; W. Berg, JZ 1985, S. 401 ff.; ders., GewArch 1978, S. 281 ff.;
S. Schaltegger/R. Frey, ZfU 2001, S. 341 ff.

13 Mehr zum Individualrechtsschutzsystem der deutschen Verwaltungsgerichtsord-
nung s.u. 1. Teil, 1. Kap., B. ff.

14 Vgl. u. a. M. Kloepfer, Anthropozentrik, Freiheit und Umweltschutz in rechtlicher
Sicht, 1995, S. 24 ff.

15 Mehr dazu s. u. 2. Teil, 1. Kap., A. ff.




